
Der Auszubildende soll die Arbeiten des Garten und Landschaftsbau
erlernen. Hierzu ist es erforderlich, dass er den Anweisungen des
Vorarbeiters oder Facharbeiters auf der Baustelle genauestens Folge
leistet. Der Auszubildende soll im ersten Ausbildungsjahr die
Grundkenntnisse des Garten- und Landschaftsbaus er-lernen und
einfache Tätigkeiten übernehmen. Im zweiten Ausbildungsjahr soll
der Auszubildende die bereits erlernten Tätigkeiten größtenteils
selbstständig erledigen. Im dritten Ausbildungsjahr sollen die
erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten vom Auszubildenden vertieft
und selbstständig umgesetzt werden. Die ihm Vorgesetzten
Vorarbeiter, Facharbeiter und Bauleiter sind fachlich und diszipli-
narisch weisungsberechtigt.

www.thuemer-karriere.de

Anforderungsprofil 
an einen Auszubildenen

Stellenbezeichnung

Voraussetzung

Stellenbeschreibung

Auszubildender im Garten- und Landschaftsbau

mindestens guter Realschulabschluss (unter 2,5)
Durchführung eines zweiwöchigen Praktikums bei der Firma
Thümer Landschaftsbau GmbH mit anschließendem
Eignungstest

Führerscheinklasse entfällt - über 18 Jahre gewünscht

Erstes Lehrjahr

Erlernung einfacher Tätigkeiten
und Kenntnisse des Garten- und
Landschaftsbaus unter Aufsicht

und Anleitung des
Baustellenleiters oder

Facharbeiters, wie z.B. einfache
Bodenbearbeitung, einfache

Pflanzenbestimmung,
Maschinengrundkenntnisse,

Mithilfe bei der Erstellung von
Pflasterfläche, usw.

Ausführung mittelschwerer
Tätigkeiten nach Anleitung des

Vor- oder Facharbeiters, wie
z.B. Erkennung von

Pflanzenarten und -sorten,
geeigneter Arbeitsverfahren,
Materialien und Werkstoffe,
Ausführung von Erdarbeiten,

Pflasterarbeiten und
Pflanzarbeiten nach Anweisung

des Vorarbeiters.

Selbstständige Ausführung
komplexer Aufgaben durch den

Auszubildenden, wie z.B.
Vorbereiten, Einrichten und

Abwickeln kleinerer Baustellen,
Ausführen von Erd- und
Entwässerungsarbeiten,

Herstellen von befestigten
Flächen und Mauern,

Ausführung von Pflanz- und
Saatarbeiten

Zweites Lehrjahr Drittes Lehrjahr

Aufgaben, personell

Aufgaben, finanziell

entfällt

Materialannahme auf der Baustelle auf Anweisung des Vorarbeiters.
Materialabnahme für die Baustelle auf Anweisung des Bereichsleiters
oder Vorarbeiters.


